
 

 

              ALLGEMEINE INFORMATIONEN ÜBER ASSISTENZHUNDE 

 

Assistenzhunde sind Blindenführ-, Service- und Signalhunde.  

Sie sind im Bundesbehindertengesetz (§39a) seit dem 01.01.2015 gesetzlich geregelt. 

 

Assistenzhunde sind im Behindertenpass ihrer Halter/innen eingetragen und für diese 

unverzichtbar. Zusätzlich gibt es seit 2021 den Assistenzhundehalter/innen-Ausweis. 

 

Assistenzhunden ist der Zutritt zu gewähren, auch dort wo Hunden normalerweise der Zutritt 

verwehrt ist.  

 

Aus hygienischer Sicht sind Assistenzhunde überall dort erlaubt, wo Menschen mit 

Straßenschuhen Zutritt haben.  

Wird der Zutritt verwehrt, stellt dies eine Diskriminierung dar. Dann kann es zur Einleitung 

eines Schlichtungsverfahrens, sowie zu einer Anzeige kommen. 

 

Assistenzhunde sind von der Maulkorb- und Leinenpflicht befreit um ihre Halter/innen 

zeit- und ortsunabhängig unterstützen zu können. 

 

Nicht jede Behinderung ist überhaupt sichtbar -> ein Assistenzhund wird individuell für seinen 

Menschen mit Behinderung ausgebildet und kostet bis zu 38 000 Euro.  

 

Ein Assistenzhund ist für seinen Menschen unersetzbar und soll nicht von diesem getrennt 

werden.    



 

Bitte lenken Sie niemals Assistenzhunde z.B. durch ansprechen oder streicheln bei der Arbeit 

ab. Assistenzhundehalter/innen vertrauen ihren Hunden tagtäglich ihr Leben an! 

 

So erkennen Sie einen Assistenzhund 

 

 

 

 

© privat 

 

Die Abbildung zeigt das geschützte Logo, welches einen staatlich zertifizierten Assistenzhund 

kennzeichnet. Dieses markenrechtlich geschützte Logo kann der Assistenzhund entweder auf 

der Kenndecke, auf einem Halstuch, auf der Leinen-Banderole oder als Manschette auf dem 

Führbügel vom Blindenführhundgeschirr tragen.  



© BMSGPK 

 

Der staatlich geprüfte Assistenzhund ist als Piktogramm im Behindertenpass eingetragen. 

Dieser Pass muss selbstverständlich auf Verlangen vorgezeigt werden! 

 

 

 

© Messerli Forschungsinstitut 

 

Zusätzlich gibt es den Assistenzhundehalter/innen-Ausweis, der vorzeigbar ist. Dieser Ausweis 

wird alle 3 Jahre erneuert, da Assistenzhundehalter/innen gesetzlich zu 

Fortbildungsmaßnahmen verpflichtet sind. 

 



                                                               

© Wirtschaftskammer 

 

Wollen Sie helfen? Dieser “Assistenzhunde Willkommen” Aufkleber ist kostenlos über 

unseren Verein (E-Mail: office@reha-dogs.org) bzw. über die Wirtschaftskammer Wien (E-

Mail: netzwerke@wkw.at) zu beziehen und kann an sichtbarer Stelle im Eingangsbereich Ihrer 

Filiale angebracht werden. 

 

Sie können sich gerne mit unserem gemeinnützigen Verein in Verbindung setzen, wenn Sie 

Fragen zu Assistenzhunden haben und wir freuen uns sehr, wenn Sie unsere Homepage 

besuchen. 

Sollten Sie ein Problem mit einem Assistenzhundehalter bzw. einer Assistenzhundehalterin in 

Ihrer Filiale haben, können Sie sich vertrauensvoll mit uns in Verbindung setzen und wir 

werden Ihnen gerne helfen!  

 

 

 

Freunde der Assistenzhunde Europas   
ZVR-Zahl: 188565257  
Vorsitzende: DI Gloria Petrovics   
Landstraße 39 
A 2421 Kittsee 
Handy: +43 (0)664 7367 0444 
E-Mail: office@reha-dogs.org 
http://www.reha-dogs.org 
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